
Der Weg für die Beschwerde  

beim UN-Kinderrechtsausschuss 

in Genf ist dann frei, sobald  

die nationalen Rechtsinstanzen 

durchlaufen sind. 
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Der Vortrag, dem diese Folien entstammen, können Sie hier herunter laden. 

http://www.individualbeschwerde.de/
http://www.fruehpaedagogik.uni-bremen.de/fachgespraeche/20150122/Carle,Ursula20150122Rechte_der_Kinder(FG).pdf

